
 
 

Anmeldung 
 

Grundschulbetreuung  
- Ganztagesschule - 

Klassen 1 bis 4 
 

Verlässliche Grundschule 
im Hohbergschulzentrum Plüderhausen  

(UG Mensa), Kantstraße 22. 

 

1. Angaben zu unserer/meiner  Tochter bzw. unseres/meines  Sohn 
 
Name, Vorname/n: …………………………………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum: …………………………………………………………………………………………….. 

Anschrift:  …………………………………………………………………………………………….. 

Krankenkasse: …………………………………………………………………………………………….. 

Aufnahmetermin: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Betreuungszeiten: 
 Montag bis Donnerstag Freitag 
vor Unterrichtsbeginn 07:00 bis 08:10 Uhr 07:00 bis 08:10 Uhr 
nach Unterrichtsende 15:45 bis 17:00 Uhr 11:30 bis 17:00 Uhr 
 

 5 Tage-Woche 

 3 Tage-Woche, und zwar wie nachfolgend: 

 Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag 

Die Festlegung der Wochentage ist grundsätzlich verbindlich. Ausnahmsweise kann in begründe-
ten Fällen eine Ummeldung auf andere Wochentage während des Schuljahres im Rahmen der 
Kapazitäten ermöglicht werden. 
 

2. Angaben über die Erziehungsberechtigten 
 
a) Mutter 

Name, Vorname ……………………………………………………………………………………………… 

Anschrift  ……………………………………………………………………………………………… 

Telefon privat ………………………………  Mobiltelefon ………………………………………… 

Telefon beruflich  …………………………………………… 

 

b) Vater 

Name, Vorname ……………………………………………………………………………………………… 

Anschrift  ……………………………………………………………………………………………… 

Telefon privat ………………………………  Mobiltelefon ………………………………………… 

Telefon beruflich …………………………………………… 
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Ich bin alleinerziehend   ja   nein 
Alleinerziehende zahlen jeweils die Hälfte (gilt nicht für Mittagessen). 
 

Anzahl Kinder unter 18 Jahre, die in der Familie leben  ………… 
Die Gebühr ist jeweils pro Kind zu entrichten. Maßgeblich ist jeweils der Gebührensatz gemäß 
der in der Familie lebenden und in Plüderhausen mit Erst-Wohnsitz angemeldeten Kinder unter 
18 Jahren. Familien mit 4 und mehr Kindern sind gebührenbefreit.  
 

3. Bei Nichterreichbarkeit der Erziehungsberechtigten in Notfällen benachrichtigen 
 

Name  ………………………………………………………… Tel. Nr. ……………………………………… 

Name  ………………………………………………………… Tel. Nr. ……………………………………… 

 

4. Sonstige wichtige Informationen (freiwillige Angabe) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Information zur Ferienregelung und zur Abmeldung 
 
Bitte beachten Sie, dass die Betreuung nicht während der Schulferien und beweglicher Ferien-
tage stattfindet. Die Gebühren sind auch während den Ferien (Ausnahme August) bzw. krank-
heitsbedingter Abwesenheitszeiten zu bezahlen. 
 
Für den Ferienmonat August sind keine Gebühren zu entrichten.  
 

6. Einverständniserklärung 
 
Wir/Ich bestätige(n), dass wir/ich die oben stehenden Nutzungsbestimmungen anerkennen. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum, Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten 
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7. Einzugsermächtigung des Elternbeitrags 
 
Hiermit ermächtige ich,  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Name des Kontoinhabers, sofern nicht identisch mit einem bzw. beiden Erziehungsberechtigten, bitte Adresse ergänzen 

 
die Gemeinde Plüderhausen – Gemeindekasse – stets widerruflich, die von mir geschuldeten, 
monatlich im Voraus zu entrichtenden Elternbeiträge gemäß Ziffer 5.2, zu Lasten meines Kontos 
mit der Nummer ………………………………….… und der Bankleitzahl (BLZ) ……………………………….. 
bei der …………………………………………………………… 

 (Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts) 
 
im Lastschriftverfahren einzuziehen. 
 
Diese Abbuchungsermächtigung umfasst den Elternbeitrag für 11 Monate des Schuljahres (Sep-
tember – Juli). Im August werden keine Gebühren erhoben. Die Abbuchung erfolgt zwischen 
dem 1. und 5. des Fälligkeitsmonats. Ich verpflichte mich, zu den jeweiligen Abbuchungstermi-
nen für ein ausreichendes Guthaben auf dem Konto zu sorgen.  
 
Soweit zum jeweiligen Abbuchungstermin kein ausreichendes Guthaben auf dem Konto ist, ver-
pflichte ich mich schnellstmöglich, spätestens bis zum darauffolgenden Abbuchungstermin den 
ausstehenden Beitrag zzgl. der angefallenen Bankgebühren für die Rücklastschrift zu bezahlen 
bzw. durch die entsprechende Bereitstellung eines Guthabens die Abbuchung zu ermöglichen. 
 
Eine Erstattungspflicht für die Bankgebühren für Rücklastschriften entsteht ebenfalls bei unzu-
lässigem Widerspruch im Lastschriftverfahren. Ein gegenüber der Bank erteilter Widerspruch gilt 
als unzulässig, sofern der Betreuungsvertrag nicht wirksam gekündigt wurde. Abgesehen von 
Wegzügen ist eine wirksame Kündigung grundsätzlich nur zum Schuljahresende möglich. Die 
Kündigung des Betreuungsvertrages im Rahmen einer Härtefallregelung im laufenden Schuljahr 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der Gemeindeverwaltung. Für die An-
erkennung eines Härtefalls wird ein strenger Maßstab angelegt.  
 
Bei zwei ausstehenden Monatsbeiträgen ist die Gemeinde Plüderhausen zur fristlosen Kündigung 
des Betreuungsplatzes berechtigt aber nicht verpflichtet. Die Verpflichtung zur Bezahlung rück-
ständiger Beiträge erlischt nicht durch Kündigung des Betreuungsplatzes.  
 
 
 
 
…………………………………………………………..  …………………………………………………….. 
Datum        Unterschrift lt. Bankvollmacht 


